
Datenschutz und Datenverarbeitung

Richtlinie für den Vereins zur Förderung der Evangelischen Johann-Sebastian-Bach-
Kirchengemeinde e.V. 

Diese Richtlinie betrifft den Schutz aller personenbezogenen Daten, die vom o.g. Verein unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen seiner Tätigkeit von den Mitgliedern 
erhoben werden. Hierzu gehören insbesondere Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum und Zahlungseingänge mit Datum.

Die Erhebung und Nutzung der Daten darf nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und nur 
für den satzungsgemäßen Vereinszweck erfolgen.

Der Datenschutz bezieht sich auf das Erheben, Verarbeiten (Speichern, Verändern, Übermitteln, 
Sperren und Löschen) und Nutzen (jede Verwendung) dieser Daten.

Die Daten werden digital gespeichert und mit einem Passwort geschützt. Eine Sicherungskopie darf 
erstellt werden. Ausgedruckte Datenübersichten werden gesichert und für Dritte unzugänglich 
aufbewahrt.

Zuständig für den Schutz der personenbezogenen Daten ist der Vorstand in seiner jeweiligen 
Zusammensetzung.

Die Daten werden vom Schatzmeister und dessen Stellvertreter, die Mitgliederliste von den 
Vorsitzenden geführt. Zugang zu diesen Daten werden von diesen jedem Mitglied des Vorstandes 
und den Rechnungsprüfern gewährt.

Die Mitglieder des Vorstandes und die Rechnungsprüfer verpflichten sich durch schriftliche 
Erklärung, keine Daten an Dritte weiterzugeben und die Regelungen dieser Richtlinie einzuhalten.

Betroffene haben gegenüber dem Verein ein Recht auf Auskunft ob – und wenn ja welche – Daten 
von ihnen gespeichert wurden. Sie können eine unentgeltliche Kopie des Datensatzes fordern.
Sie haben das Recht auf Berichtigung bzw. Änderung

Daten, die nicht mehr benötigt werden, werden gelöscht. Dies gilt auch für den Fall des Widerrufs 
einer zuvor erteilten Einwilligung.

Personen, die dem Verein beitreten wollen, sind über die vorgesehene notwendige Speicherung ihrer
Daten zu informieren und zu belehren, dass sie dem widersprechen können.
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